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Beschlussvorschlag: 
Der Sozialausschuss nimmt den Bericht zum Vorhaben der AWO Fritz-von-Gehlen-Haus zur 
Kenntnis. 
 
 
 
Erläuterungen und Begründungen: 
Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen wurde die Gewährung eines Zuschusses abgelehnt. 
Zuschussmittel sind folglich im beschlossenen Haushaltsplan 2015 nicht enthalten.  
Gleichwohl wurde in der Sitzung des Sozialausschusses vereinbart, dass der Antragsteller sein 
Vorhaben in der nächsten Sitzung vorstellen sollte. 
 
Herr Werner Eike, Leiter des Wohnverbundes des Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Niederrhein 
e.V., wurde zur Sitzung des Sozialausschusses eingeladen, um das Projekt zu erläutern, die aktu-
elle Finanzierungssituation darzustellen und für Fragen zur Verfügung zu stehen. 
 
 
 
 
Birgit Alkenings 
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Finanzielle Auswirkungen    
 

Finanzielle Auswirkungen (ja/nein) Ja – je nach Entwicklung!!!! 

Produktnummer / -bezeichnung 050201  

Investitions-Nr./ -bezeichnung:   
Pflichtaufgabe oder 
freiwillige Leistung/Maßnahme 

Pflicht- 
aufgabe 

 
(hier ankreuzen) 

freiwillige 
Leistung 

x 
(hier ankreuzen) 

 

 
Folgende Mittel sind im Ergebnis- / Finanzplan veranschlagt: 
(Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen) 

Haushaltsjahr Kostenträger/ Investitions-Nr. Konto Bezeichnung Betrag € 

     

     

     

     

 
Aus der Sitzungsvorlage ergeben sich folgende neue Ansätze: 
(Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen) 

Haushaltsjahr Kostenträger/ Investitions-Nr. Konto Bezeichnung Betrag € 

     

     

     

 
Bei über-/außerplanmäßigem Aufwand oder investiver Auszahlung ist die Deckung  
gewährleistet durch: 

Haushaltsjahr Kostenträger/ Investitions-Nr. Konto Bezeichnung Betrag € 

     

     

     

     

Stehen Mittel aus entsprechenden Programmen des Landes, 
Bundes oder der EU zur Verfügung? (ja/nein) 

ja 
 

(hier ankreuzen) 

nein 
 x 

(hier ankreuzen) 

Freiwillige wiederkehrende Maßnahmen sind auf drei Jahre befristet. 
Die Befristung endet am: (Monat/Jahr) 

 
 

Wurde die Zuschussgewährung Dritter durch den Antragstel-
ler geprüft – siehe SV? 

ja 
x 

(hier ankreuzen) 

nein 
 

(hier ankreuzen) 

Finanzierung/Vermerk Kämmerer 
 
Mittel sind im Haushalt nicht vorgesehen. 
 
Gesehen Klausgrete  
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